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Anwesenheitsregelung für die Basisqualifikation Sport 
 
 

Anwesenheit:  

- ohne Sportkleidung = passiv 

- bei 45 min UE: 2-maliges Fehlen + 2-malige passive Teilnahme möglich 

- bei 90 min UE: 1-maliges Fehlen + 1-malige passive Teilnahme + 1-malige passive 

Teilnahme mit Attest möglich 

Pünktlichkeit:  

- 2×5 min oder 1×10 min Verspätung entspricht einer Fehlzeit (vgl. Haus-Studien-

ordnung) 

Alle darüberhinausgehenden Fehlzeiten und passiven Teilnahmen führen, unabhängig von 

den Begründungen (ärztliches Attest etc.), zu einem Nichtbestehen der Veranstaltung, da Sie 

etwa ein Drittel der Veranstaltung versäumen.  

Wenn Sie sportunfähig sind, lesen Sie bitte die Vorgaben hierzu in dem Dokument „Sportun-

fähigkeit“.  

 

Dr. Lena Kroll 

Studiengangsleitung 

 


